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1 Rechtsgrundlagen für den Umgang mit personenbezogenen Daten von Mit-
gliedern und sonstigen Personen 

 
1.1 Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 
 
Erhebt, verarbeitet oder nutzt ein Verein Daten seiner Mitglieder und sonstiger Personen 
mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung oder in herkömmlichen Mitgliederkarteien, 
ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) der Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes eröffnet. Für Vereine gelten daher die Vorschriften der §§ 1 bis 11, 
27 bis 38a, 43 und 44 BDSG.  
 
Unerheblich ist dabei, ob der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist und eine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt oder ob es sich um einen nicht rechtsfähigen Verein handelt. 
 
1.2 Begriffsbestimmungen 
 
Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur Identifizierung einer natürlichen Person 
erforderlichen Angaben, wie etwa Name, Anschrift und Geburtsdatum, sondern darüber 
hinaus sämtliche Informationen, die etwas über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener) aussagen (§ 3 Abs. 
1 BDSG), wie beispielsweise Familienstand, Zahl der Kinder, Beruf, Telefonnummer, Ei-
gentums- oder Besitzverhältnisse, persönliche Interessen, Mitgliedschaft in Organisatio-
nen, Datum des Vereinsbeitritts und dergleichen. Nicht vom Bundesdatenschutzgesetz 
geschützt werden Angaben über Verstorbene (beispielsweise in einem Nachruf für ein ver-
storbenes Vereinsmitglied im Vereinsblatt). 
 
Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen (§ 3 Abs. 3 BDSG).  
 
Verarbeiten ist das Speichern (Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezo-
gener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke der weiteren Verarbeitung oder Nutzung), 
Verändern, Übermitteln (Bekanntgabe gespeicherter Daten an Dritte, wobei Dritter jede 
Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle ist, vgl. hierzu aber auch die Zif-
fern 2.1 und 3), Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten (§ 3 Abs. 4 BDSG). 
 
Nutzen ist jede sonstige Verwendung solcher Daten (§ 3 Abs. 5 BDSG).  
 

Merkblatt Innenministerium Baden Württemberg / Datenschutz im Verein / Stand 02/2005 3



Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG).  
 
Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 
und ausgewertet werden kann (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BDSG).  
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG ist der Verein (vgl. auch Ziff. 3). 
 
1.3 Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 

Daten 
 
Ein Verein darf nach § 4 Abs. 1 BDSG personenbezogene Daten nur erheben, verarbeiten 
oder nutzen, wenn eine Vorschrift des Bundesdatenschutzgesetzes (vgl. dazu 
Ziff. 1.3.1) oder eine sonstige Rechtsvorschrift dies erlaubt oder soweit der Betroffene 
eingewilligt hat (vgl. dazu Ziff. 1.3.2).  
 
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als vertragsähnliches Vertrauensverhältnis im 
Sinne des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG anzusehen, dessen Rahmen und Inhalt im we-
sentlichen durch die Vereinssatzung und - soweit vorhanden - die Vereinsordnung vorge-
geben wird. Aus dem Vertrauensverhältnis folgt, dass der Verein bei der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung von Daten das Persönlichkeitsrecht seiner Mitglieder angemes-
sen berücksichtigen muss.  
 
Erhebt ein Verein personenbezogene Daten von einem Betroffenen (z. B. Vereinsmitglied), 
so sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret fest-
zulegen (§ 28 Abs. 1 Satz 2 BDSG). Nach § 4 Abs. 2 BDSG sind personenbezogene Da-
ten grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Aus Gründen der Transparenz ist der Be-
troffene bei der Erhebung über die verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung, die 
Zweckbestimmung(en) und die Kategorien von Datenempfängern unter den Vorausset-
zungen des § 4 Abs. 3 BDSG zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten ohne 
Kenntnis des Betroffenen gespeichert, muss der Verein ihn von der erstmaligen Speiche-
rung seiner Daten und der Art der gespeicherten Daten (z.B. Vorname, Name, Geburtstag, 
Anschrift, Telefonnummer, Beitrittsdatum, Zugehörigkeit zu einer Vereinsabteilung) be-
nachrichtigen (§ 33 BDSG). Dies gilt insbesondere in Bezug auf Neumitglieder, sofern sie 
nicht auf andere Weise, z.B. durch Ausfüllen eines Aufnahmeantrags, Kenntnis von der 
Speicherung ihrer Daten erlangen (§ 33 Abs. 2 Nr. 1 BDSG, vgl. auch Ziff. 2.1). Die Be-
nachrichtigung soll die Mitglieder in die Lage versetzen, ihre Rechte auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung ihrer Daten geltend zu machen (§§ 34, 35 BDSG).  
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1.3.1 Die gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen 
 
1.3.1.1 Für vereinseigene Zwecke 
 
Mitgliederdaten dürfen im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft als vertragsähnlichem 
Vertrauensverhältnis und damit des Vereinszwecks erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG). Dabei ist maßgeblich auf den in der Sat-
zung festgelegten Vereinszweck abzustellen. Auf Grund des Vereinszwecks dürfen nicht 
nur Mitgliederdaten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, die für die Vereinsmitglie-
dschaft unbedingt "erforderlich" sind (wie etwa Name und Anschrift des Mitglieds und bei 
Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge: Bankverbindung, Bankleitzahl und Kontonummer), 
sondern darüber hinaus auch sonstige Mitgliederdaten, die "im Rahmen" des Vereins-
zwecks liegen, d.h. die geeignet sind, diesen zu fördern (z.B. Übungsleiterlizenz, Funktion 
im Verein, Leistungsergebnisse). 
Darüber hinaus dürfen Mitgliederdaten, bei denen kein ausreichender Sachzusam-
menhang mit dem Vereinszweck besteht sowie Daten von Nichtmitgliedern erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Vereins erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betrof-
fene ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung hat (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG). Dabei sind die Interessen des Vereins 
und die schutzwürdigen Belange des Betroffenen pauschal gegeneinander abzuwägen, 
wobei vor allem auf die Art und Schutzbedürftigkeit der Daten sowie den geplanten Ver-
wendungszweck der Daten abzustellen ist. Wegen des vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern kann es angemessen sein, entge-
genstehende schutzwürdige Interessen einzelner Mitglieder auch dann zu berücksichtigen, 
wenn sie das Vereinsinteresse nicht überwiegen. Wendet sich ein Vereinsmitglied gegen 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nützlicher, aber nicht notwendiger personenbe-
zogener Daten, dann hat deshalb die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser perso-
nenbezogenen Daten grundsätzlich zu unterbleiben.  
 
1.3.1.2 Für vereinsfremde Zwecke 
 
Für vereinsfremde Zwecke darf ein Verein personenbezogene Mitgliederdaten übermit-
teln oder nutzen, 
 
- soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten  
 (§ 28 Abs. 3 Nr. 1 BDSG) oder  
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- zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur 
Verfolgung von Straftaten erforderlich ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 BDSG) oder 

- für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung, wenn es 
sich um die in § 28 Abs. 3 Nr. 3 BDSG aufgeführten listenmäßigen Daten handelt 
(insbesondere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, z.B. Mit-
glied des Sportvereins X, Name, Anschrift, Geburtsjahr). 

 
In allen drei Fällen ist die Übermittlung oder Nutzung der Daten nur zulässig, wenn bei 
pauschaler Abwägung kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interes-
sen der betroffenen Mitglieder entgegenstehen. Da der Verein grundsätzlich verpflichtet ist, 
die Interessen seiner Mitglieder zu wahren, wird eine Datenübermittlung an außenste-
hende Dritte oder die Nutzung der Daten für deren Zwecke nach den genannten Vorschrif-
ten nur ausnahmsweise in Betracht kommen. Auch hier kann sich das betroffene Vereins-
mitglied gegen die Übermittlung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten wenden. 
 
1.3.2 Die Einwilligung als Zulässigkeitsvoraussetzung 
 
Kann die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten nicht auf eine 
der in den Ziffern 1.3.1.1 und 1.3.1.2 genannten Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes und auch nicht auf eine andere Rechtsvorschrift gestützt werden, ist sie nur zu-
lässig, wenn der Betroffene eingewilligt hat. Die Einwilligung ist datenschutzrechtlich nur 
wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht und der Betroffene 
zuvor ausreichend klar darüber informiert worden ist, welche Daten für welchen Zweck 
vom Verein gespeichert und genutzt werden bzw. an wen sie gegebenenfalls übermittelt 
werden sollen. Sofern die Verweigerung der Einwilligung Folgen hat, so ist der Betroffene 
auch über diese zu informieren, damit er die Folgen seines Tuns auf der Grundlage dieser 
Information konkret abschätzen kann (§ 4a Abs. 1 Satz 1 und 2 BDSG). Die Einwilligung 
bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form an-
gemessen ist (§ 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG). Insbesondere bei kleineren Vereinen kann in 
Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer Umstände (beispielsweise bei weniger bedeut-
samen oder bei eilbedürftigen Vorgängen) eine mündliche oder konkludente Einwilligung 
ausreichen. Soll die Einwilligungserklärung - etwa beim Vereinsbeitritt - zusammen mit an-
deren Erklärungen erteilt werden, ist sie im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung her-
vorzuheben (§ 4a Abs. 1 Satz 4 BDSG). Dies kann durch drucktechnische Hervorhebung 
oder Absetzung vom sonstigen Erklärungstext geschehen.  
 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
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Ein Kind kann in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten einwilligen, wenn es in der Lage ist, die Konsequenzen der Verwendung seiner Da-
ten zu übersehen und sich deshalb auch verbindlich dazu zu äußern. Eine starre Alters-
grenze, ab der die Einsichtsfähigkeit eines Kindes angenommen werden kann, gibt es 
nicht. Maßgeblich ist vielmehr der jeweilige Verwendungszusammenhang der Daten. Ist 
die Einsichtsfähigkeit eines Kindes zu verneinen, ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nur mit Einwilligung der gesetzlichen Vertreter zulässig.  
 
Im Folgenden wird unter den Ziffern 2 und 3 auf häufig auftretende datenschutz-
rechtliche Fragen in der Vereinspraxis eingegangen. 
 
2 Erhebung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
 
2.1 Mitgliederdaten 
 
Ein Verein darf beim Vereinsbeitritt (Aufnahmeantrag oder Beitrittserklärung) und während 
der Vereinsmitgliedschaft nur solche Daten von Mitgliedern erheben, die er auch ver-
arbeiten oder nutzen darf und hat sich dabei unter Beachtung des Grundsatzes der Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG) grundsätzlich auf Daten zu beschränken, 
die im Rahmen des Vereinszwecks liegen.  
 
Ist eine spätere an sich zulässige Verwendung der Daten von der bei der Erhebung kon-
kret festgelegten Zweckbestimmung nicht erfasst, sollte das Mitglied bei Eintritt des kon-
kreten Falls aus Gründen der Transparenz darüber informiert werden, für welchen weite-
ren Zweck die Daten verarbeitet oder genutzt werden. Dies gilt vor allem, wenn Daten an 
Dritte außerhalb des Vereins oder an andere Mitglieder innerhalb des Vereins - etwa in 
Form von Mitgliederlisten - weitergegeben werden sollen (vgl. auch Ziff. 3). Durch einen 
solchen Hinweis erhalten die Mitglieder Gelegenheit, sich rechtzeitig hiergegen zu wenden. 
 
Die Speicherung und Nutzung von Mitgliederdaten ist nur zulässig, wenn eine der in 
Ziffern 1.3 genannten rechtlichen Voraussetzungen vorliegt. 
 
- Innerhalb eines Vereins sind die Aufgaben in der Regel abgegrenzt und be-

stimmten Funktionsträgern zugewiesen. Wer für was zuständig ist, wird durch die 
Satzung des Vereins bzw. durch seine satzungsmäßigen Organe (Vorstand, Mit-
gliederversammlung, ggf. Vertreterversammlung, Ausschüsse) bestimmt. Für den 
Umgang mit Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträger die für die Ausübung 
seiner Funktion notwendigen Mitgliederdaten verarbeiten und nutzen darf. So darf 
beispielsweise der Vorstand auf alle Mitgliederdaten zugreifen, wenn er diese zur 
Aufgabenerledigung benötigt. Alle Mitgliederdaten müssen regelmäßig auch der 
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Vereinsgeschäftsstelle für die Mitgliederverwaltung zur Verfügung stehen. Für den 
Schatzmeister oder Kassierer genügen hingegen die für die Beitragsfestsetzung 
und den Beitragseinzug relevanten Mitgliederdaten (Name, Anschrift, Bankverbin-
dung usw.) und für den Leiter einer Vereinsabteilung Name, Anschrift und Telefon-
nummer der Mitglieder seiner Abteilung.  

 
- Insbesondere kleinere Vereine, die selbst nicht über ausreichende Verwal-

tungskraft verfügen, bedienen sich zur Finanzverwaltung und zum Einzug der Mit-
gliederbeiträge teilweise der Hilfe von Sparkassen oder Volksbanken. Diese wer-
den im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nach Weisung des Vereins tätig; 
sie sind im Verhältnis zum Verein datenschutzrechtlich als Auftragnehmer und 
nicht als Dritte anzusehen (§ 3 Abs. 8 Satz 3 BDSG). Die im Rahmen dieses Ser-
vices vorgenommene Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein zuzurech-
nen (§ 11 Abs. 1 BDSG). Die Einzelheiten der Auftragsdatenverarbeitung - insbe-
sondere die Festlegung, welche Daten für welche Zwecke verarbeitet oder genutzt 
werden dürfen, sowie die erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen nach § 9 BDSG und der Anlage hierzu - sind durch schriftlichen Vertrag 
zwischen Verein und Servicestelle festzulegen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG). 

 
2.2 Personenbezogene Daten für die Mitglieder- und Spendenwerbung 
 
Vereine haben regelmäßig ein erhebliches Interesse an der Mitglieder- und Spenden-
werbung, um einen ausreichenden Mitgliederbestand und genügend finanzielle Mittel si-
cherzustellen. Die folgenden Beispiele sollen zeigen, was bei der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung von Adressen für diesen Zweck zu beachten ist: 
 
- Adressen von Interessenten, die diese dem Verein selbst bekannt geben (z.B. 

durch Anfragen an den Verein oder an Mitglieder und Funktionsträger), kann der 
Verein für die Mitglieder- und Spendenwerbung speichern und nutzen, solange 
solche Werbemaßnahmen sinnvoll sind und die Betroffenen keine schutzwürdige 
Belange geltend machen bzw. nicht widersprechen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Abs. 4 BDSG). 

 
- Häufig werden Vereinsmitglieder eingesetzt, um in ihrem Freundes- oder Be-

kanntenkreis für den Verein zu werben und Adressen für die Mitglieder- und 
Spendenwerbung zu beschaffen. Hierbei ist jedoch Zurückhaltung geboten, insbe-
sondere sollten Mitglieder dem Verein Adressen aus ihrem persönlichen Umfeld 
nur nach vorheriger Information und mit Einverständnis der betroffenen Personen 
mitteilen. Falls diese angerufen oder zu Hause aufgesucht werden sollen, sollten 
sie bei der Einholung des Einverständnisses auch hierauf hingewiesen werden. 
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Wird dies beachtet, kann der Verein die Adressdaten der ihm mitgeteilten Perso-
nen für die Mitglieder- und Spendenwerbung speichern und nutzen. Schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen dürften in solchen Fällen regelmäßig nicht ent-
gegenstehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG). 

 
- Vereine können für Zwecke der Mitglieder- und Spendenwerbung im Rahmen einer 

Gruppenauskunft keine Adressen aus dem Melderegister des Einwohner-
meldeamts erhalten (etwa über Personen bestimmter Altersjahrgänge oder über in 
den vergangenen Jahren neu zugezogene Mitbürger). Eine solche Gruppen-
auskunft darf nur bei Vorliegen eines "öffentlichen Interesses" erteilt werden (§ 32 
Abs. 3 Satz 1 des Meldegesetzes Baden-Württemberg). Die Mitglieder- und Spen-
denwerbung erfolgt jedoch im Interesse des jeweiligen Vereins. Wenn der Verein 
gemeinnützige Zwecke verfolgt, mag zwar auch ein mittelbares öffentliches In-
teresse bestehen, dieses reicht jedoch für die Erteilung einer Gruppenauskunft 
nicht aus.  

 
- Beschafft sich ein Verein Adressen von Unternehmen oder Adresshändlern, 

kann er diese für Direktwerbemaßnahmen nutzen, wenn sich die Daten auf die in 
§ 28 Abs. 3 Nr. 3 BDSG aufgeführten listenmäßigen Angaben beschränken (etwa 
Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, Name, Anschrift, Geburtsjahr) und eine 
pauschale Abwägung ergibt, dass die Betroffenen kein schutzwürdiges Interesse 
daran haben, dass ihre Daten für die Werbeaktion nicht genutzt oder übermittelt 
werden. Mitglieder- und Spendenwerbung wird auf diese Weise meist nur von gro-
ßen, überregional tätigen Vereinen durchgeführt. 

 
- Große Vereine beauftragen teilweise auch professionelle Werbefirmen, um neue 

Mitglieder und Spender zu werben oder um Sponsoren zu gewinnen. Hierzu wer-
den den Werbefirmen oft Name und Anschrift von bisherigen Spendern und Mit-
gliedern sowie Angaben über die Spendenhöhe oder den derzeitigen Jahresbeitrag 
zur Verfügung gestellt. Dabei haben sich verschiedentlich datenschutzrechtliche 
Probleme ergeben. Teilweise üben die Werber bei der Haustürwerbung unange-
messenen Druck aus (etwa durch den Hinweis darauf, was Nachbarn gespendet 
haben) oder machen auf Nachfrage der Beworbenen Angaben über die Spenden-
höhe von Nachbarn. Dies ist unzulässig, da die schutzwürdigen Belange der 
Nachbarn entgegenstehen. Überwiegend fehlt es auch an den nach § 11 BDSG im 
Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung notwendigen schriftlichen vertraglichen 
Vorgaben des Vereins an die Werbefirma in Bezug auf den ordnungsgemäßen 
Umgang mit den Daten. Vertragsregelungen sind insbesondere darüber geboten, 
wie die Werbefirma mit den Daten während und nach der Werbeaktion zu verfah-
ren hat. Sie ist zumindest zu verpflichten, sowohl die vom Verein überlassenen als 
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auch die bei der Werbeaktion erhobenen Daten nicht für eigene Zwecke - ins-
besondere für Werbeaktionen anderer Vereine - zu nutzen und sämtliche Daten 
nach Abschluss der Aktion vollständig an den Verein abzuliefern.  

 
3 Übermittlung von Mitgliederdaten  
 
Der Verein ist für seine Mitgliederdaten verantwortliche Stelle im Sinne von § 3 Abs. 7 
BDSG. Dem Verein zuzurechnen sind  
 
- unselbständige Untergliederungen, wie z.B. Ortsvereine oder Ortsgruppen eines 

überregionalen Vereins sowie 
 
- seine Funktionsträger, Auftragnehmer (§ 3 Abs. 8 Satz 3 BDSG) und - falls vor-

handen - vom Verein beschäftigte Mitarbeiter, soweit diese im Rahmen der Auf-
gabenerfüllung für den Verein tätig werden.  

 
Die Weitergabe von Mitgliederdaten durch den Verein an diese Stellen oder Personen ist 
ein vereinsinterner Vorgang und stellt keine Datenübermittlung, sondern eine Daten-
nutzung dar. 
 
Im Unterschied hierzu sind selbständige Organisationen des Vereins (beispielsweise 
selbständige Kreisverbände) sowie Vereinsmitglieder, die keine Funktionen ausüben, 
datenschutzrechtlich im Verhältnis zum Verein Dritte (§ 3 Abs. 8 Satz 2 BDSG). Die Wei-
tergabe von Mitgliederdaten durch den Verein an solche Organisationen und Mitglieder ist 
daher eine Datenübermittlung (§ 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG), die nur zulässig ist, wenn eine 
der in Ziffer 1.3 genannten rechtlichen Voraussetzungen vorliegt.  
 
Die Veröffentlichung von Daten stellt ebenfalls eine Datenübermittlung dar. 
 
3.1 Übermittlung von Mitgliederdaten innerhalb des Vereins 
 
3.1.1 Übermittlung an andere Vereinsmitglieder im Einzelfall 
 
Wenn Mitglieder im Einzelfall den Verein um Auskunft über Daten anderer Mitglieder ersu-
chen (etwa um Bekanntschaften zu pflegen oder eine Fahrgemeinschaft zu bilden), beur-
teilt sich die Zulässigkeit der Datenübermittlung danach, ob das auskunftsersuchende Ver-
einsmitglied ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten hat und ob bei pau-
schaler Abwägung keine schutzwürdigen Interessen der betroffenen Mitglieder der Daten-
übermittlung entgegenstehen (§ 28 Abs. 3 Nr. 1 BDSG). Dabei kommt es auf die Um-
stände des konkreten Falles an, beispielsweise darauf, ob es sich um einen kleinen Verein 
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handelt, dessen Mitglieder sich im Wesentlichen kennen oder um einen großen Verein, bei 
dem dies nicht der Fall ist und darauf, ob die Kenntnis einiger in der Nähe wohnender Ver-
einsmitglieder erforderlich ist, um beispielsweise Fahrgemeinschaften zu bilden. Zu be-
rücksichtigen ist auch, um welche Art von Verein es sich handelt, ob sich im Verein in der 
Vergangenheit eine bestimmte allgemein akzeptierte Praxis herausgebildet hat und ob ein-
zelne Mitglieder bereits früher Einwände gegen die Übermittlung ihrer Daten erhoben ha-
ben. Im Zweifel sollte bei dem Vereinsmitglied, dessen Daten übermittelt werden sollen, 
nachgefragt werden, ob es mit der Datenweitergabe einverstanden ist. Dies sollte insbe-
sondere bei Vereinen geschehen, deren Vereinszweck sich auf sensible personenbezoge-
ne Daten bezieht (z.B. Selbsthilfegruppen). 
 
3.1.2 Herausgabe von Mitgliederlisten/Mitgliederverzeichnissen an Vereinsmit-

glieder 
 
In der Praxis besteht bei Vereinen häufig Unsicherheit, ob Mitgliederlisten an Vereins-
mitglieder herausgegeben, d.h. übermittelt und welche Daten darin aufgenommen werden 
dürfen. Was die Frage der Zulässigkeit der Herausgabe betrifft, sind folgende Fälle zu un-
terscheiden: 
 
- Besteht bei Vereinen vom Vereinszweck her eine persönliche Verbundenheit 

und kennen sich die Mitglieder gegenseitig oder stellt die Pflege des persönlichen 
oder geschäftlichen Kontakts der Mitglieder einen wichtigen Bestandteil des Ver-
einszwecks dar, ist die Herausgabe einer Mitgliederliste im Rahmen des Vereins-
verhältnisses als vertragsähnlichem Vertrauensverhältnis zulässig (§ 28 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BDSG). Welche Angaben dabei in die Mitgliederliste aufgenommen 
werden dürfen, hängt vom jeweiligen Vereinszwecks ab, wobei die Interessen der 
Mitglieder angemessen zu berücksichtigen sind. 

- Bei Vereinen, bei denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, aber dennoch der 
Verein oder die meisten Vereinsmitglieder ein Interesse an der Herausgabe ei-
ner Mitgliederliste haben, ist dieses Interesse mit etwaigen entgegenstehenden In-
teressen anderer Vereinsmitglieder abzuwägen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 
Nr. 3 BDSG). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Mitglieder ein 
schutzwürdiges Interesse daran haben, dass ihre Adressen vertraulich behandelt 
und nicht offengelegt werden. Dies kann beispielsweise bei großen Vereinen ohne 
persönliche Verbundenheit der Mitglieder oder bei Selbsthilfevereinen der Fall sein. 
Ist nach Abwägung der Interessen die Herausgabe einer Mitgliederliste zulässig, 
empfiehlt es sich, einen Mitgliederbeschluss oder einen Beschluss des Vorstands 
über die Herausgabe der Mitgliederliste herbeizuführen und diesen den Vereins-
mitgliedern bekannt zu geben. Mitglieder, die ihre schutzwürdigen Interessen durch 
die Herausgabe der Mitgliederliste beeinträchtigt sehen, können sich gegen die 
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Aufnahme ihrer Adresse in die Mitgliederliste wenden und sollten unabhängig da-
von, ob ihre schutzwürdigen Interessen überwiegen, nicht in die Liste aufge-
nommen werden. Neumitglieder sind bei Eintritt in den Verein auf diese Beschluss-
lage hinzuweisen.  

 
Die Daten in der Mitgliederliste sollten sich möglichst auf die zur Kontaktaufnahme not-
wendigen Angaben beschränken (Name, Anschrift und ggf. Telefonnummer, E-Mail-
Adresse der Mitglieder, soweit diese in öffentlichen Verzeichnissen enthalten sind oder die 
Mitglieder der Veröffentlichung ihrer dort nicht enthaltenen Telefonnummer und E-Mail-
Adresse in der Mitgliederliste zugestimmt haben). Sollen in die Liste darüber hinaus noch 
weitere Angaben aufgenommen werden (z.B. Beruf, Familienstand, Geburtstag), ist dies 
bei der Abwägung der einer Veröffentlichung entgegenstehenden  schutzwürdigen Inter-
essen von Mitgliedern im Rahmen des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG zu berücksichtigen. 
Die Abwägung kann dazu führen, dass eine Veröffentlichung nur mit Einwilligung der Be-
troffenen zulässig ist. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, die Einwilligung der Vereinsmit-
glieder in die Herausgabe der Mitgliederliste vorab einzuholen. Dies kann beispielsweise 
bei Neumitgliedern beim Vereinsbeitritt oder im Rahmen des Aufnahmeverfahrens gesche-
hen. Bei der Herausgabe der Mitgliederliste ist darauf hinzuweisen, dass diese nur für 
Vereinszwecke verwendet werden darf und eine Verwendung für andere Zwecke (ins-
besondere für kommerzielle Zwecke) sowie die Überlassung der Liste an außenstehende 
Dritte nicht zulässig ist (§ 28 Abs. 5 BDSG). Ein solcher Hinweis soll verhindern, dass bei-
spielsweise Vereinsmitglieder oder außenstehende Dritte die Liste für ihre beruflichen 
Zwecke nutzen.  
 
3.1.3 Mitteilung in Aushängen und Vereinspublikationen 
 
In vielen Vereinen ist es üblich, personenbezogene Informationen am Schwarzen Brett 
auszuhängen oder in Vereinsblättern bekannt zu geben. 
 
Soweit es dabei um Informationen geht, die in engem Zusammenhang mit dem Verein 
stehen, ist die Mitteilung von Mitgliederdaten zulässig, wenn keine überwiegenden 
schutzwürdigen Interessen der Mitglieder entgegenstehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BDSG). Dies dürfte zum Beispiel bei der Bekanntgabe von Spielaufstellungen oder Tur-
niersiegern o.ä. der Fall sein. Bei der Veröffentlichung der Vereinsjubiläen von Mitgliedern 
oder dem Beitritt neuer Mitglieder beispielsweise, kann es jedoch durchaus sein, dass ein-
zelne Mitglieder eine Bekanntgabe nicht wünschen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die 
Mitglieder generell oder im Einzelfall über die Bekanntmachung zu informieren und ihnen 
Gelegenheit zu geben, Einwände hiergegen vorzubringen. Diese sollten unabhängig von 
einer Interessenabwägung berücksichtigt werden. Eine Bekanntgabe des Austritts von Mit-
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gliedern sollte möglichst unterbleiben, da hierdurch überwiegende schutzwürdige Inter-
essen der ausgeschiedenen Mitglieder beeinträchtigt werden können. 
 
Datenschutzrechtlich problematisch ist die Mitteilung von Daten aus dem persönlichen 
Lebensbereich der Mitglieder (etwa Angaben über runde Geburtstage, Eheschließungen, 
Geburt von Kindern, Abschluss von Schul- oder Berufsausbildungen).  
 
Bei der Veröffentlichung solcher Daten ist Zurückhaltung geboten. Die Veröffentlichung 
solcher Daten kommt meist lediglich bei kleineren Vereinen in Betracht, bei denen sich 
die Mitglieder gegenseitig kennen und ein Interesse des Vereins besteht, die persönliche 
Verbundenheit der Mitglieder durch solche Veröffentlichungen zu festigen (§ 28 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BDSG). Um sicherzustellen, dass die betroffenen Vereinsmitglieder keine Ein-
wendungen gegen die Veröffentlichung haben, sollte ein Mitgliederbeschluss hierüber her-
beigeführt, dies den Mitgliedern bekannt gegeben und ihnen die Möglichkeit eingeräumt 
werden, Einwände gegen eine Veröffentlichung ihrer Daten geltend zu machen. Neumit-
glieder sollten gleich bei Eintritt in den Verein auf diese Regelung hingewiesen werden. Bei 
größeren Vereinen ohne enge persönliche Verbundenheit empfiehlt es sich, möglichst 
keine Daten aus dem persönlichen Lebensbereich von Mitgliedern bekannt zu geben. Da 
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 
1 BDSG) in solchen Fällen keine Datenübermittlung zulassen, darf eine Veröffentlichung 
nur mit Einwilligung der betroffenen Mitglieder erfolgen (vgl. dazu Ziff. 1.3.2).  
 
Ein Aushang von Adressdaten und Daten aus dem persönlichen Lebensbereich der 
Mitglieder am Schwarzen Brett, das auch von Vereinsfremden eingesehen werden kann, 
bedarf grundsätzlich der Einwilligung der betroffenen Mitglieder.  
 
3.1.4 Bekanntgabe zur Wahrnehmung satzungsmäßiger Mitgliederrechte 
 
Regelungen in Vereinssatzungen sehen vielfach vor, dass beispielsweise Anträge auf Ein-
berufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung oder auf Ergänzung der Tages-
ordnung der Mitgliederversammlung davon abhängig gemacht werden, dass eine bestimm-
te Mindestzahl von Mitgliedern die Einberufung bzw. Ergänzung verlangt. Wenn der Ver-
ein nicht generell eine Mitgliederliste oder ein Mitgliederverzeichnis herausgibt (vgl. dazu 
Ziff. 3.1.2), kann es erforderlich sein, dass er Mitgliedern beispielsweise durch Einsicht in 
diese Unterlagen oder durch Überlassung einer Adressliste ermöglicht, eine ausreichende 
Anzahl anderer Mitglieder für die Unterstützung eines solchen Minderheitsantrags zu errei-
chen.  
Die Bekanntgabe von Mitgliederdaten für diesen Zweck ist wegen der Pflicht des Vereins, 
die Ausübung satzungsmäßiger Minderheitsrechte zu ermöglichen, regelmäßig im Vereins-
interesse erforderlich, ohne dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
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Mitglieder entgegenstehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG). Um Missbräuchen entgegen-
zuwirken, empfiehlt es sich, von den Mitgliedern, denen die Adressen bekannt gegeben 
werden, eine Zusicherung zu verlangen, dass die Adressen nicht für andere Zwecke ver-
wendet werden. Bei Vereinen, bei denen ein Interesse der Mitglieder besteht, dass ihre 
Daten vertraulich behandelt werden oder bei denen die Zugehörigkeit zum Verein ein be-
sonders sensitives Datum darstellt (z.B. Parteien, Gewerkschaften, Selbsthilfegruppen),  
können jedoch überwiegende schutzwürdige Belange der Mitglieder einer Bekanntgabe 
ihres Namens und ihrer Anschrift entgegenstehen. In solchen Fällen sollte der Verein eine 
Regelung in der Satzung treffen oder die Mitglieder ausreichend informieren, ohne ihre 
Daten bekannt zu geben. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass in einer Vereinspubli-
kation auf den beabsichtigten Antrag, die Gründe und den Antragsteller hingewiesen und 
auf diese Weise interessierten Mitgliedern die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur Un-
terstützung eröffnet wird. 
 
3.2 Übermittlung von Mitgliederdaten an Dritte außerhalb des Vereins 
 
3.2.1 Übermittlung an Dachorganisationen und vereinsnahe Organisationen 
 
Ist ein Verein verpflichtet, die Daten seiner Mitglieder regelmäßig einer Dachorganisation 
- beispielsweise einem Bundes- oder Landesverband - zu übermitteln (etwa in Form von 
Mitgliederlisten), sollte dies in der Vereinssatzung geregelt werden. Dadurch wird klar-
gestellt, dass die Übermittlung im Vereinsinteresse erforderlich ist und Interessen der Ver-
einsmitglieder einer solchen Übermittlung regelmäßig nicht entgegenstehen (§ 28 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BDSG). Fehlt eine Satzungsregelung, sollten die Mitglieder (Neumitglieder 
möglichst bereits im Aufnahmeverfahren) über die Übermittlung ihrer Daten an die Dachor-
ganisation und den Übermittlungszweck informiert und ihnen Gelegenheit zu Einwendun-
gen gegeben werden. Der Verein ist darüber hinaus verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass die von ihm weitergegebenen Mitgliederdaten vom Dritten nicht zweckentfremdet 
genutzt werden (etwa durch Verkauf oder Vermietung der Mitgliederadressen für Werbe-
zwecke) oder dies allenfalls mit Einverständnis des Vereins und Einwilligung der betroffe-
nen Mitglieder erfolgt.  
 
Sollen Mitgliederlisten oder im Einzelfall sonstige Mitgliederdaten auf freiwilliger Basis 
ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung an Dachverbände oder andere Vereine wei-
tergegeben werden, ist dies nur zulässig, wenn eine der in Ziffer 1.3 genannten Vorausset-
zungen vorliegt. Soweit die Weitergabe im berechtigten Interesse des Vereins oder des 
Empfängers erfolgen soll, empfiehlt es sich in Zweifelsfällen, die Mitglieder vor der beab-
sichtigten Datenübermittlung zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, Einwen-
dungen gegen die Weitergabe ihrer Daten geltend zu machen.  
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3.2.2 Übermittlung an Sponsoren und Wirtschaftsunternehmen 
 
Nicht selten verlangen Sponsoren als Gegenleistung für ihre Unterstützung die Bekannt-
gabe von Mitgliederdaten, die dann zu Werbezwecken eingesetzt werden. Aber auch für 
manche Wirtschaftsunternehmen sind die Daten von Vereinsmitgliedern für Werbezwek-
ke interessant. Die Bekanntgabe von Mitgliederdaten für Werbezwecke ist aber in der Re-
gel vom Vereinszweck nicht gedeckt. Sofern also die Bekanntgabe von Mitgliederdaten an 
Sponsoren und Wirtschaftsunternehmen für Werbezwecke weder in der Satzung oder 
durch Mitgliederbeschluss festgelegt ist, sollten die Vereine bei der Übermittlung von 
Mitgliederdaten an Sponsoren und Wirtschaftsunternehmen zu Werbezwecken 
grundsätzlich zurückhaltend verfahren. Bei einer Mitgliedschaft in einem Verein handelt 
es sich um ein personenrechtliches Rechtsverhältnis, aus dem sich für den Verein beson-
dere Rücksichtnahmepflichten in Bezug auf die schutzwürdigen Belange seiner Mit-
glieder ergeben, die je nach Art des Vereins unterschiedlich stark sind. Insbesondere Mit-
glieder örtlicher Vereine vertrauen regelmäßig darauf, dass der Verein ihre Daten grund-
sätzlich nicht für vereinsfremde Zwecke verwendet. Bei größeren Vereinen hingegen - wie 
z.B. einem Automobilclub - kann eine andere Situation gegeben sein. 
 
Soweit Vereine ihren Mitgliedern gegenüber zur Rücksichtnahme verpflichtet sind, 
dürfen Mitgliederdaten nur mit Einwilligung der betroffenen Mitglieder an Sponsoren 
oder Wirtschaftsunternehmen (z.B. Versicherungen, Banken, Zeitschriftenverlage) über-
mittelt werden. Dies gilt in besonderem Maße, wenn es sich um besonders schutz-
bedürftige Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) handelt. Oft ergibt sich das Geheimhaltungsinteresse 
der Mitglieder schon aus dem Vereinszweck, so beispielsweise bei einer Suchtkranken-
Selbsthilfegruppe oder einer Elterninitiative verhaltensgestörter Kinder. Darüber hinaus 
kann sich die besondere Sensibilität und damit die erhöhte Schutzwürdigkeit der Daten 
auch aus der Vereinsmitgliedschaft ergeben, wenn sich daraus etwa Rückschlüsse auf 
gesundheitliche Verhältnisse, politische oder religiöse Anschauungen, die rassische oder 
ethnische Herkunft sowie die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft ziehen lassen.  
Nur dann, wenn Interessen von Vereinsmitgliedern offensichtlich nicht entgegenste-
hen, können die in § 28 Abs. 3 Nr. 3 BDSG aufgeführten listenmäßigen Daten (vgl. Ziff. 
1.3.1.2) an Sponsoren oder Wirtschaftsunternehmen weitergegeben werden. Falls dies 
vorgesehen ist, sollten die Vereinsmitglieder rechtzeitig auf ihr Widerspruchsrecht hinge-
wiesen werden. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass schon im Aufnahme-
antrag oder in die Satzung ein entsprechender Hinweis aufgenommen wird. Es ist darüber 
hinaus empfehlenswert, im Rahmen der Jahreshauptversammlung nochmals auf das Wi-
derspruchsrecht hinzuweisen. Die Namen der Vereinsmitglieder, die der Übermittlung ihrer 
Daten für Werbezwecke widersprochen haben, sind in eine separate sogenannte Sperrda-
tei aufzunehmen. Vor jeder Übermittlung der Mitgliederdaten an Sponsoren und Wirt-
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schaftsunternehmen zu Werbezwecke ist dann ein Abgleich mit der Sperrdatei durchzufüh-
ren.  
 
Bei der listenmäßigen Weitergabe der Mitgliederdaten muss jedoch auch der Umstand 
berücksichtigt werden, dass der Datenempfänger diese Daten wiederum für Werbezwecke 
anderer Unternehmen weitergeben oder nutzen kann. Deshalb sollte die Verwendung der 
weitergegebenen Daten unbedingt auf den konkreten Werbezweck des Datenempfängers 
beschränkt und eine Nutzung oder Übermittlung der Daten für fremde Werbezwecke ver-
traglich ausgeschlossen werden. Daten von Mitgliedern, bei denen ein entgegenstehendes 
Interesse erkennbar ist, dürfen auf keinen Fall weitergegeben werden. 
 
Eine Satzung kann in der Regel nur dann eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Da-
tenübermittlung an ein Versicherungsunternehmen darstellen, wenn mit der Vereins-
mitgliedschaft automatisch der Abschluss einer mit dem Vereinszweck zusammenhängen-
den Versicherung verbunden ist oder die Einbeziehung in eine solche Versicherung erfolgt 
(z.B. Unfallversicherung bei einem Sportverein). 
 
In der Praxis ergeben sich bei Vereinen häufig Probleme mit der Weitergabe von Mitglie-
derdaten an Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvertreter im Rahmen von 
Gruppenversicherungsverträgen. Dabei handelt es sich um Rahmenverträge zwischen 
Vereinen und Versicherungsunternehmen, die den Vereinsmitgliedern unter bestimmten 
Voraussetzungen den Abschluss von  Einzelversicherungsverträgen zu günstigeren als 
den üblichen Konditionen ermöglichen.  
 
Nach den zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden und den Verbänden der Versiche-
rungswirtschaft getroffenen Absprachen darf ein Verein im Rahmen eines Gruppenversi-
cherungsvertrags dem Versicherungsunternehmen bzw. dem Versicherungsvertreter die 
Daten seiner Mitglieder nur unter folgenden Voraussetzungen übermitteln: 
 
- Bei Neumitgliedern, die nach Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags dem 

Verein beitreten, muss eine schriftliche Einwilligung eingeholt werden. Dies sollte 
zweckmäßigerweise in der Beitrittserklärung oder im Aufnahmeantrag vorgesehen 
werden, wobei das Mitglied darüber aufzuklären ist, welche Daten an welches Un-
ternehmen weitergegeben werden sollen.  

- Bei Altmitgliedern, die bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags bereits 
Vereinsmitglieder waren, genügt es, wenn der Verein sie vor der Übermittlung ih-
res Namens und ihrer Anschrift an die Versicherung in einem Schreiben informiert 
und ihnen den Besuch eines Versicherungsvertreters ankündigt. In dem Schreiben 
muss auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Datenübermittlung und den 
Vertreterbesuch hingewiesen und dem Vereinsmitglied mindestens vier Wochen 
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Zeit eingeräumt werden, von dieser Widerspruchsmöglichkeit Gebrauch zu ma-
chen.  

- Will ein Verein sich über die von der Versicherung gewährte übliche Vermitt-
lungsprovision hinaus vom Mitglied die sog. Überschussbeteiligung aus der 
Rückerstattung von Prämienanteilen als Spende schenkweise abtreten lassen, 
müssen hierüber sowohl Neumitglieder bei Einholung der Einwilligung wie auch 
Altmitglieder bei der Information über ihr Widerspruchsrecht ausreichend unter-
richtet werden. 

 
Einzelne Versicherungen haben für Vereine eine „Stellungnahme zur Zulässigkeit von Da-
tenübermittlungen“ oder ähnlich betiteltes Papier erarbeitet, in dem geringere Anforderun-
gen an den Datenschutz  genannt werden. Es wird dringend empfohlen, sich hiervon nicht 
irritieren zu lassen und der vorstehend wiedergegebenen Absprache zu folgen. 
 
3.2.3 Übermittlung für Zwecke der Wahlwerbung 
 
Die Übermittlung von Mitgliederdaten an politische Parteien bzw. Gruppierungen oder an 
Kandidaten bei Wahlen für Zwecke der Wahlwerbung ist ohne schriftliche Einwilligung der 
Betroffenen unzulässig.  
 
3.2.4 Übermittlung an die Presse und andere Medien 
 
Vereine dürfen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes grundsätzlich keine Angaben 
über Mitglieder an die Presse oder an andere Medien übermitteln, soweit schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Mitglieder entgegenstehen. Eine Datenübermittlung kann je-
doch in Ausnahmefällen dennoch in Betracht kommen, beispielsweise wenn es um beson-
dere sportliche Leistungen geht oder wenn ein Verein wegen des Ausschlusses eines Mit-
glieds ins Gerede gekommen ist und eine Information im überwiegenden Interesse des 
Vereins oder im öffentlichen Informationsinteresse erforderlich ist. Auch in solchen Fällen 
darf der Verein nur die unbedingt notwendigen persönlichen Angaben offenbaren und 
muss schutzwürdige Belange der betroffenen Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder ange-
messen berücksichtigen. 
 
3.2.5 Veröffentlichung von Spendern durch den Verein 
 
Spenden bilden eine wichtige finanzielle Grundlage vieler Vereine. Vereine haben deshalb 
ein nicht unerhebliches Interesse an dieser finanziellen Unterstützung ihrer regelmäßigen 
Arbeit oder einzelner Aktionen. Neben persönlichen Ansprachen von Vereinsmitgliedern 
werden auch Nichtvereinsmitglieder über persönlich adressierte Werbung oder über allge-
meine Aufrufe um Spenden gebeten. Wenn es sich um eine öffentlichkeitswirksame Aktion 
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handelt, die durch Spenden unterstützt werden soll, ist es den Vereinen oft auch ein Be-
dürfnis, den Spendern öffentlich oder persönlich zu danken. Dies geschieht häufig durch 
Nennung des Namens und teilweise sogar des Wohnorts und/oder Spendenbeitrags bei-
spielsweise in der örtlichen Tagespresse, in entsprechenden Fachzeitschriften oder in Ver-
einsnachrichten.  
 
Die Veröffentlichung von Spenderlisten ist datenschutzrechtlich eine Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten für eigene Zwecke und nach § 28 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 BDSG ohne 
Einwilligung der Betroffenen zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Vereins erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse der Betroffenen an dem Ausschluss der Nutzung überwiegt. Zweifellos liegt es 
im berechtigten Interesse eines Vereins, die Spender, die etwa ein Fest finanziell unter-
stützen, namentlich zu erwähnen und ihnen öffentlich zu danken. Ob eine Veröffentli-
chung der Namen von Spendern zur Wahrung dieses berechtigten Interesses erforder-
lich ist, bedarf der Abwägung. Führt die Abwägung zu dem Ergebnis, dass es an der 
Erforderlichkeit mangelt, ist eine Veröffentlichung nur mit einer Einwilligung der Betroffe-
nen möglich. Zwar ist für eine Einwilligung grundsätzlich die Schriftform vorgeschrieben, 
bei Vorliegen besonderer Umstände können aber auch andere Formen (mündliche Einwil-
ligung) angemessen sein. Soll auch die Spendenhöhe bekannt gegeben werden, so ist 
dazu jedoch in jedem Fall eine schriftliche Einwilligung einzuholen.  
 
Deshalb ist es empfehlenswert, mit dem schriftlichen Spendenaufruf, der an die einzelnen 
Haushalte verteilt wird, ausdrücklich um eine Mitteilung zu bitten, falls eine Veröffentli-
chung der Spenderdaten nicht gewünscht wird. Im Spendenwesen in örtlichen bzw. be-
grenzten regionalen Bereichen ist die Einholung einer Einwilligung in Form einer Negativ-
erklärung durchaus üblich und auch zulässig, da erfahrungsgemäß die meisten Spender 
mit der Veröffentlichung einverstanden sind und diese gegebenenfalls erwarten. Es ist 
deshalb nicht unangemessen, wenn die Darstellungslast für entgegenstehende Interessen 
den Spendern auferlegt wird, die nicht veröffentlicht werden wollen. Bei denjenigen Spen-
dern, die auf die ausdrückliche Aufforderung nicht reagiert haben, kann deshalb davon 
ausgegangen werden, dass sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
 
3.2.6 Veröffentlichung im Internet 
 
Das Internet bietet für die Vereine und Verbände große Chancen zur Selbstdarstellung, 
birgt aber auch Risiken für die betroffenen Vereinsmitglieder. Vereine sollten deshalb ge-
rade bei der Nutzung des Mediums Internet sehr sorgfältig überlegen, welche personenbe-
zogene Informationen zur Veröffentlichung im Internet wirklich notwendig sind. Eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise von möglichen Veröffentlichungen ist deshalb angebracht: 
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3.2.6.1 Veröffentlichung von Daten der Funktionsträger im Internet 
 
Die Veröffentlichung von Daten der Funktionsträger eines Vereins durch den Verein 
und/oder durch den Verband stellt eine Datenübermittlung im Sinne des § 28 Abs. 1 Nr. 2 
BDSG dar. Nach dieser Vorschrift ist eine allgemeine Veröffentlichung von personenbezo-
genen Daten zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins 
und/oder des Verbandes erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des jeweils Betroffenen an dem Ausschluss der Veröffentlichung 
überwiegt.  
 
Für den Verein und/oder Verband ist ein berechtigtes Interesse anzuerkennen, die An-
schriften der Funktionsträger zu veröffentlichen. Insbesondere gehört es bei einem 
landesweiten Verband dazu, dass er nicht nur sich selbst und seine Funktionsträger, son-
dern auch die seiner Mitgliedsvereine mit ihren jeweiligen Ansprechpartnern auf diese 
Weise öffentlich vorstellt und bekannt macht. Überwiegende schutzwürdige Belange 
derjenigen, deren Adressen veröffentlicht werden, sind nicht ersichtlich. Die Funktions-
träger vertreten ihren Verein nach außen und dürfen dementsprechend auch öffentlich be-
kannt gemacht werden. Im Übrigen dürfte es auch im Eigeninteresse der Funktionsträger 
als Verantwortliche ihres Vereins oder Verbandes entsprechen, sich für diesen werbend in 
der Öffentlichkeit zu präsentieren.  
 
Dem Schutz des Betroffenen kann es dienen, dass an Stelle der privaten Adresse 
eine Kontaktadresse angegeben wird (z.B. die Adresse des Vereins) und dass die An-
gabe der privaten Telefon-, Telefax- und Mobilfunk-Nummer sowie der privaten E-
Mail-Adresse freiwillig ist. Der Veröffentlichung muss auch in Zukunft jederzeit wider-
sprochen werden können.  
 
Da eine Veröffentlichung im Internet mit erheblich mehr Risiken behaftet ist, weil  
 

• die Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine dem Bundesdatenschutzgesetz 
vergleichbaren Schutzbestimmungen kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
die Verfügbarkeit der Daten nicht garantiert ist, 

 
müssen die Betroffenen darüber informiert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass 
der Verein z. B. im Rahmen seiner Vorstandssitzungen und in seiner Verbandszeitung 
oder in Rundschreiben auf die Veröffentlichung im Internet hinweist. 
 
 
 



3.2.6.2 Veröffentlichung von Spielerergebnissen, Mannschaftsaufstellungen und 
Ranglisten im Internet 

 
Werden auf Vereins- oder Verbandsebene Spielerergebnisse, Mannschaftsaufstellungen 
und Ranglisten mit den Namen der Aktiven im Internet veröffentlicht, so bemisst sich die 
Zulässigkeit derartiger Veröffentlichungen nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 BDSG. Nach dieser Vor-
schrift ist eine Veröffentlichung von allgemein zugänglichen Daten zulässig, wenn nicht das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Veröffentlichung das be-
rechtigte Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.  
 
Die von einem Verein oder Verband ausgerichteten Veranstaltungen (z. B. Spiele in der 
Bezirksklasse) sind öffentlich. Die Namen und die Ergebnisse der Namen der Aktiven wer-
den im Rahmen dieser Veranstaltung dort öffentlich bekannt gegeben. Es handelt sich da-
mit um allgemein zugängliche Daten. Die Daten der Rangliste sind zwar nicht allgemein 
zugänglich, stammen jedoch aus allgemein zugänglichen Quellen und stellen nur eine Zu-
sammenfassung und Auswertung dieser Daten dar.  
 
Auch sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass hier das schutzwürdige Inter-
esse der Aktiven an einem Ausschluss der Veröffentlichung gegenüber dem berech-
tigten Interesse des Vereins oder des Verbandes offensichtlich überwiegt. Zwar las-
sen sich die Daten im Internet für einen unbegrenzten Teilnehmerkreis erschließen und 
stehen anders als bei anderen Medien zumeist über einen längeren Zeitraum zur Verfü-
gung. Auch ist auf Grund der einfachen und schnellen Zugänglichkeit die Wahrscheinlich-
keit größer, dass die Daten für andere Zwecke genutzt werden (z. B. zur Profilerstellung, 
für Werbezwecke). Es ist aber nicht anzunehmen, dass eine Internetveröffentlichung der 
genannten Daten die Persönlichkeit eines Aktiven mehr beeinträchtigt als deren Veröffent-
lichung in einer Tageszeitung, in deren Verbreitungsgebiet er wohnt und bekannt ist.  
 
Um den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht in Grenzen zu halten, dürfen bei derartigen 
Veröffentlichungen nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 BDSG nur Nachname, Vorname, Vereinszu-
gehörigkeit und eventuell in begründeten Ausnahmefällen der Geburtsjahrgang auf-
geführt werden. Einer Veröffentlichung des Geburtsdatums (Tag, Monat und Jahr) 
und/oder der privaten Anschrift stehen die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen ent-
gegen; sie wäre daher nur mit ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen zulässig.  
 
Im Übrigen ist wichtig, dass die Informationen im Internet aktuell gehalten und nicht mehr 
benötigte Daten zeitnah gelöscht werden.  
 
 
 

Merkblatt Innenministerium Baden Württemberg / Datenschutz im Verein / Stand 02/2005 20



3.2.6.3 Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
 
Will der Verein darüber hinaus auch Informationen über seine Mitglieder (Aktive und Inak-
tive) im Internet veröffentlichen, ist die vorherige schriftliche Einwilligung des Betroffenen 
erforderlich. Altmitglieder können über die Vereinsmitteilungen eine allgemeine Information 
mit einer Einwilligungserklärung und dem Hinweis auf das jederzeitige Widerrufsrecht er-
halten. Bei Neumitgliedern empfiehlt es sich, bereits bei der Neuaufnahme (Datenerhe-
bung) die Einwilligung des neuen Mitglieds für die Veröffentlichung seiner personenbezo-
genen Daten im Internet zu bitten. Dabei sollte ein Formular folgendes berücksichtigen: 
 
- Das eintretende Mitglied gibt diese Erklärung freiwillig ab und kann sie jederzeit 

widerrufen. Das Mitglied kann den Umfang der zu veröffentlichenden Daten von 
vornherein beschränken. 

- Dem Mitglied muss die Tragweite seiner Erklärung bewusst sein. Das ist nur der 
Fall, wenn es weiß, welche seiner Daten in das Internet eingestellt werden sollen.   

 
4 Verwaltung von Mitgliederdaten  
 
4.1 Regelungen für die Datenverarbeitung – technische und organisatorische 

Maßnahmen 
 
Vereine sollten Regelungen für die ordnungsgemäße Datenverarbeitung treffen und 
diese mit in die Vereinssatzung aufnehmen. Dabei sollte insbesondere konkret festgelegt 
werden, welche Daten zu welchem Zweck in welcher Form von wem erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden dürfen (§ 28 Abs. 1 Satz 2 BDSG). Dort kann auch die gegebenen-
falls nach § 4 Abs. 3 BDSG erforderliche Unterrichtung der Betroffenen über die Identität 
der verantwortlichen Stelle, die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung der Daten und die Empfängerkategorien erfolgen. Ein Muster ist als Anlage beigefügt. 
Es sind auch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen 
(§ 9 BDSG und Anlage hierzu), um zu verhindern, dass die Mitgliederdaten missbräuchlich 
verwendet werden, Unbefugte hiervon Kenntnis erlangen oder Daten auf Grund unzurei-
chender Datensicherung verloren gehen. Dies ist beispielsweise auch erforderlich, wenn 
die Datenverarbeitung von Mitgliedern ehrenamtlich zu Hause mit eigener DV-Ausstattung 
erledigt wird. Geregelt werden sollte auch, welche Mitgliederdaten wie lange gespeichert 
werden und wann Daten ausgeschiedener Mitglieder gelöscht werden. Wird die Verwal-
tung der Mitgliederdaten von einem Funktionsträger auf einen Nachfolger übertragen, ist 
dafür zu sorgen, dass sämtliche Mitgliederdaten übergeben werden und keine Kopien beim 
bisherigen Funktionsträger verbleiben. Sind bei einer Internetnutzung auf dem  
Internet-PC auch personenbezogene Daten der Mitglieder gespeichert, die nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmt sind, so sind insbesondere solche geeigneten technischen und orga-
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nisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, die einen Zugriff unbefugter Dritter auf die Daten 
verhindern. Zu den geeigneten technischen Maßnahmen gehören u.a. die Einrichtung ei-
nes Firewall-Systems und die Verschlüsselung der Mitgliederdaten.  
 
4.2 Wahrung des Datengeheimnisses 
 
Die mit der Verarbeitung der Mitgliederdaten betrauten Personen sollten schriftlich auf die 
Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden (§ 5 BDSG).  
 
4.3 Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
 
Wenn mehr als vier Mitarbeiter oder ehrenamtliche Vereinsmitglieder mit der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt werden, hat der Verein einen Da-
tenschutzbeauftragten zu bestellen (§ 4f BDSG). Zur Vermeidung einer Interes-
senkollision dürfen die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten nicht vom Vereinsvorstand 
oder dem für die Datenverarbeitung des Vereins Verantwortlichen wahrgenommen werden, 
da diese Personen sich nicht selbst wirksam überwachen können. Zum Datenschutzbeauf-
tragten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderliche Fach-
kunde und Zuverlässigkeit besitzt. Er muss nicht Mitglied des Vereins sein. Nähere Infor-
mationen hierzu finden Sie im Internet unter www.im.baden-wuerttemberg.de Rubrik „Da-
tenschutz“, Stichwort „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder unter www.service-
bw.de Stichwort „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“.  
 
4.4 Datenträgervernichtung 
 
Wichtig ist auch, dass der Verein Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, so ent-
sorgt, dass Dritte keine Kenntnis von den darin enthaltenen Mitgliederdaten erlangen kön-
nen. Insbesondere dürfen Mitglieder- oder Spendenlisten nicht unzerkleinert in Müllcontai-
ner geworfen werden. In der Praxis haben sich insoweit vor allem beim Wechsel  oder 
Wegzug von Funktionsträgern verschiedentlich Probleme ergeben. 
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Beispielsformulierungen für eine Datenschutzregelung  
im Rahmen einer Vereinssatzung 
 
Hinweis: Formulieren Sie möglichst genau, welche Daten Ihrer Mitglieder Sie wofür verarbeiten 

wollen ! Die folgenden Formulierungen sind nur Vorschläge, die Ihnen dabei helfen kön-
nen. Sie sind jeweils auf den konkreten Fall anzupassen.  

 
Beispiel: Sportverein 
 
"§ ... Datenschutz 
 
1. (soll dem Mitglied verdeutlichen, welche Funktionsträger im Verein über seine personenbezo-

genen Daten verfügen.)  
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein ......(Benennung der Daten wie z.B.: seine 
Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung) auf. Diese Informationen werden in dem ver-
einseigenen EDV-System / in den EDV-Systemen des ersten und zweiten Vorsitzenden, des 
Kassenwarts ... gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeord-
net. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von 
dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereins-
zweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 
hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 
2. (macht Datenübermittlungen transparent, die der Verein auf Grund seiner Zugehörigkeit zu 

Verbänden vornehmen muss.)  
 
Als Mitglied des ... (Landessportverband und sonstige Verbände mit Adresse einsetzen) ist der 
Verein verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden 
außerdem Namen Alter und Vereinsmitgliedsnummer (sonstige Daten); bei Mitgliedern mit be-
sonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-
Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Ligaspielen 
oder Turnieren meldet der Verein Ergebnisse (z.B. bei Fußball: Torschützen) und besondere 
Ereignisse (z.B. Fußball: Platzverweise usw.) an den Verband.  

 
3. (regelt die vereinsinterne Kommunikation. Ob personenbezogene Informationen an Mitglieder 

weitergegeben werden dürfen, hängt unter anderem davon ab, wie weit der Kreis der Informati-
onsempfänger ist und welche Informationen weitergegeben werden.) 
 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinsleben, insbesondere die Durchführung 
und die Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins 
und/oder in der Vereinszeitschrift bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände 
gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Be-
zug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung am schwarzen Brett und/oder in der Ver-
einszeitschrift mit Ausnahme von Ergebnissen aus Ligaspielen und Vereinsturnierergebnissen. 

 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion aus-
üben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste 
mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.  

 
Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche Ver-
sicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mitgliederli-
ste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an den Antragsteller aus. 
 
oder 
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Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand gegen die schriftliche 
Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht  in 
das Mitgliederverzeichnis. 

 
4. (betrifft Datenübermittlungen, die nicht unmittelbar zur Erfüllung des Vereinszweckes erforder-

lich sind, aber regelmäßig im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen werden. Insoweit 
hat das einzelne Mitglied das Recht, die es betreffenden Informationsweitergaben zu verhin-
dern, wenn es ein hinreichendes schutzwürdiges Interesse gegen die Informationsweitergabe 
hat.) 
 
Der Verein informiert die Tagespresse sowie die ... (Namen der Zeitungen und Zeitschriften 
einsetzen, die informiert werden) über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse. Solche In-
formationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins gemäß der vom Mitglied unter-
zeichneten Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet ver-
öffentlicht. 
 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in 
die Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterblei-
ben weitere Veröffentlichungen zur seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufen-
den Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt ... 
(Namen der Verbände einsetzen, denen der Verein angehört) über den Einwand bzw. Widerruf 
des Mitglieds. 
 

 5. (betrifft die Übermittlung von personenbezogenen Mitgliederdaten zu Werbezwecken. Das Bun-
desdatenschutzgesetz sieht insoweit weitreichende Rechte des Betroffenen vor. Deshalb muss 
auch das Vereinsmitglied die jederzeitige Möglichkeit haben, eine solche Datenübermittlung zu 
unterbinden.)  
 
Der Verein hat ein Kooperationsabkommen mit ...  (Name des kooperierenden Unternehmens) 
abgeschlossen. Er übermittelt einmal im Jahr eine Liste der Mitglieder an ... (Name des koope-
rierenden Unternehmens), die den Namen, die Adresse und das Geburtsjahr enthält. Ein Mit-
glied kann der  Übermittlung seiner personenbezogenen Daten widersprechen; im Falle eines 
Widerspruches werden seine personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste ge-
schwärzt. 

 
6.  (betrifft insbesondere die Aufbewahrungsfristen nach Maßgabe der §§ 145 - 147 Abgabenord-

nung) 
 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederver-
zeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenver-
waltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab 
der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt." 
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Muster einer Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsver-
letzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfüg-
barkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.  
 
Erklärung 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
 
....................................................................................................................................... 
(Name des Vereins) 
 
folgende Daten zu meiner Person: 
 
Allgemeine Daten                                         Spezielle Daten von Funktionsträgern 
Vorname  Anschrift 
Zuname Telefonnummer 
Fotografien Faxnummer 
Sonstige Daten 
(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschafts-
gruppe u.ä.) 
 
 
 
 
 

E-Mail-Adresse 

wie angegeben in folgender Internetseite des Vereins 
 
................................................................................................................................ 
(Online-Dienst / Internet ; Zugangsadresse) 
 
veröffentlichen darf.“ 
 
Ort und Datum:  Unterschrift: 
 
........................................................................... ............................................... 

(Bei Minderjährigen  
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

 



 
 

Innenministerium Baden-Württemberg 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich 

 
70173 Stuttgart, Dorotheenstr. 6 · 70020 Stuttgart, Postfach 10 24 43 

www.im.baden-wuerttemberg.de  Rubrik Datenschutz 
Tel: 0711/231-4 · Fax: 0711/231-3299  · poststelle@im.bwl.de 
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